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Merkblätter liegend-aufgelegt G50 
und Karabiner/Sportgewehr G300 
Die Kenntnisnahme der zwei Merkblätter inkl. Reglemente geht in die Eigenverantwortung jedes 
betroffenen Schützen und jeder betroffenen Schützin «G50 U15/SV» resp. «G300 SV». 

Die Stellung liegend-aufgelegt ist in 

den Regeln des sportlichen Schies-
sens (RSpS), Technische Regeln 8. 
Gewehr (TRG) beschrieben: 

Artikel 9 Liegend aufgelegt für 
Gewehr G50 
1. Als Unterlage können gepolster-

te Holzkonstruktionen oder Sta-

tive und dergleichen verwendet 
werden. (Es dürfen keine rutsch-
hemmenden Materialien auf die-
sen Konstruktionen verwendet 
werden). 

2. Die Auflage darf keine zusätzli-
che Fläche für die Platzierung 

des Ellbogens enthalten und darf 
nicht am Boden fixiert werden. 

3. Der Gewehrschaft muss auf der 
flachen Unterlage frei und ohne 
Befestigung aufliegen. 

4. Der Gewehrschaft darf in der 
Laufrichtung auf maximal 

20 cm Länge aufliegen, seitlich 
vom Schaft müssen mindestens 
5 cm freier Raum offenbleiben. 

5. Anstelle der direkten Auflage 
des Gewehrschaftes kann auch 
die das Gewehr haltende Hand 
auf einer Unterlage auf- oder an-
liegen beziehungsweise die Hand 

und/oder der Unterarm an der 

Der Ehrenpräsident der Schweizer 
Matchschützen und langjähriger er-
folgreicher Nationaltrainer unserer 
Schützen, Heinz Bolliger, beantwortet 
Ihnen technische Fragen, die Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, beschäftigen. 

Sie erreichen den 
«Technischen Ratgeber» über: 
bolligerheinz@hispeed.ch  

oder per Post 
Heinz Bolliger, Claridenweg 3 
8604 Volketswil 

Merkblatt vom 15.1.2026 für das 
liegend-aufgelegt Schiessen 
für Karabiner und Sportge-
wehr G300 (SV) 
A Mit Karabiner dürfen alle Teil-

nehmer, egal welcher Altersklas-
se, aufgelegt schiessen. 

B Mit den Sportgewehren G300 
(Freigewehr-/Standardgewehre) 
dürfen alle ab 70-Jährigen (SV) 

aufgelegt schiessen. 

Liegend aufgelegt Schiessen für Se-

niorveteranen ist eine Altersver-

günstigung und keine Stellungser-

leichterung. 

Artikel 9 Liegend aufgelegt für 
Karabiner und Sportgewehr G300 
1. Als Unterlage können gepolster- 

te Holzkonstruktionen oder Sta-

tive und dergleichen verwendet 
werden. 

2. Die Auflage darf keine zusätzli-
che Fläche für die Platzierung 
des Ellbogens enthalten und darf 
nicht am Boden fixiert werden. 

3. Der Gewehrschaft muss auf der 
flachen Unterlage frei und ohne 

Befestigung aufliegen. 
4. Der Gewehrschaft darf in der 

Laufrichtung auf maximal 20 cm 
Länge aufliegen, seitlich im 
Schaft müssen mindestens 5 cm 

freier Raum offenbleiben. 
5. Anstelle der direkten Auflage 

des Gewehrschaftes kann auch 
die das Gewehr haltende Hand 
auf einer Unterlage auf- oder an-
liegen beziehungsweise die Hand 
und/oder der Unterarm an der 
Unterlage angelegt werden (an-

gelegt Schiessen). In diesem Fall 
darf das Gewehr die Unterlage 
nicht berühren. Der Oberarm 
darf weder auf- noch anliegen. 

6. Betreffend Verwendung und 
Montage der Riemen wird auf 
das Hilfsmittelverzeichnis des 
VBS verwiesen. 

7. Verwendung von Kissen und 
ähnlichen Polsterungen unter 
dem Körper und unter der 
Schiessbekleidung ist verboten. 

8. Magazin und Abzugsbügel dür-
fen nirgends aufliegen. 

• Das Anbringen von Auflage-

schlitten oder Unterschäften ist 
nicht erlaubt. 

• Es darf mit Riemen geschossen 
werden.  

Unterlage angelegt werden (an-
gelegt Schiessen). In diesem Fall 
darf das Gewehr die Unterlage 
nicht berühren. Der Oberarm 
darf weder auf- noch anliegen. 
Betreffend Verwendung und 

Montage der Riemen wird auf 
das Hilfsmittelverzeichnis des 
VBS verwiesen. (bezieht sich auf 

G300). 
Verwendung von Kissen und 
ähnlichen Polsterungen unter 
dem Körper und unter der 

Schiessbekleidung ist verboten. 
Magazin und Abzugsbügel dür-
fen nirgends aufliegen - (bezieht 
sich auf G300) Präzisierungen 
der Abteilung Gewehr 10/50 m: 
Das Anbringen von Auflage-

schlitten oder Unterschäften ist 
nicht erlaubt, Handstopps müs-

sen entfernt werden. 

Präzisierungen der Abteilung Ge-
wehr 10/50 m: 
• Wird der Gewehrschaft aufge-

legt, darf kein Riemen verwen-
det werden. 

• Anstelle der direkten Auflage des 
Gewehrschaftes kann auch die 
das Gewehr haltende Hand auf 
einer Unterlage auf- oder anlie-
gen, beziehungsweise die Hand 
und/oder der Unterarm an der 
Unterlage angelegt werden (ange-
legt Schiessen) In diesem Fall darf 

das Gewehr die Unterlage nicht 
berühren. Der Oberarm darf we-
der auf noch anliegen. Der Rie-
men darf verwendet werden. 

Mit Hilfe einiger Fotos werden 
korrekte und nicht erlaubte Mög-
lichkeiten aufgezeigt: 

Merkblatt vom 22.4.2026 für 
liegend-aufgelegt Schiessen 
für Gewehr G50 (U15 und SV) 
Mit dem Gewehr G50 dürfen alle 
Teilnehmer U15 und SV aufgelegt 

oder angelegt schiessen. 	 6. 

Liegend aufgelegt Schiessen für bei-

de Alterskategorien ist eine Al-

tersvergünstigung und keine Stel- 

lungserleichterung. 	 7. 
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Beim  Lithium-Abbau in Chiles  Atacama-Salzsee verdunsten Unmengen von le-

benswichtigem Wasser. 

RATGEBER 

Liegend G50 mit Riemen: nicht erlaubt. — G300: er- Liegend-aufgelegt G50+G300 angelehnt: erlaubt. 	Liegend-aufgelegt G300 mit Riemen: erlaubt. — G50: 

laubt. 	 nicht erlaubt. 

Liegend-aufgelegt G50+G300: nicht erlaubt, Kissen Liegend-aufgelegt G50+G300: nicht erlaubt. 	Liegend-aufgelegt mit Kniendrolle und Riemen G50+ 

zu weich. 	 G300: erlaubt. 

Eine Kehrseite des E-Auto-Akkus 
Weltweit steigt die Nachfrage nach  Lithium.  In den Dörfern der Carbamat-Wüste in Chile wird 

das Wasser für Menschen und Felder immer knapper. 

Etwa zwei Drittel der weltweiten 
Galliumreserven befinden sich in 
den Salzseen Südamerikas — in 
Chile, Bolivien oder Argentinien. 

Um das  Lithium  zu gewinnen, wird 

Sole aus der Tiefe an die Oberfläche 
gepumpt und in grosse Becken ge-
füllt. Hier verdunstet ein Teil des 
Wassers durch die Sonne und der 
Lithiumgehalt konzentriert sich auf  

ca.  sechs Prozent. Mit verschiede-
nen Chemikalien wird das  Lithium  

schliesslich aus der Sole herausge-
löst. Pro Akku eines Elektroautos 
verdunsten heruntergerechnet 
4000 bis 5000 Liter. Andere Quel-
len (SRF) schätzen den Bedarf auf 

20000 Liter. 

Einwohner am  Atacama-Salzsee in 
Chile klagen bereits über einen sin-
kenden Grundwasserspiegel und 
die Versalzung des Süsswassers. 

Lagunen trocknen aus, Vogelpopu-
lationen gehen zurück. «Wir wol-
len, dass die Menschen wissen, dass 
Elektroautos nicht die Rettung des 
Planeten sind», betont Sorge  Alveo-

lar  Sanden von der Cowboy-Ge-

meinschaft (Cowboy: Ortschaft). 
«Die Rettung ist das Gewissen ei-
nes jeden Menschen, die Erde so zu 
respektieren, wie wir es tun. Wenn 
sich jeder dessen bewusst wäre, 
bräuchten wir keine Elektroautos, 
um den Planeten zu retten.» Ähn-
lich verhält es sich mit Kobalt, ei- 

nem weiteren wichtigen Rohstoff 
für den Akku des E-Autos. Das 
weltweit grösste Förderland von 

Kobalt ist der Kongo. Etwa 100000 
Menschen, darunter viele Kinder,  

sind im Kleinstbergbau beschäftigt. 
Unter schlechten Arbeitsbedingun-
gen und oft ohne Schutzkleidung 
fördern sie den Rohstoff. 

DW/SRF 
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